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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Hauptausschuss 24.06.2025 öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 25.06.2025 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

01 

Der Oberbürgermeister und die Stadtverwaltung wird beauftragt, die nachfolgende Änderung in 

die Hauptsatzung einzuarbeiten und die Hauptsatzung der Landeshauptstadt Erfurt in § 10 um 

einen neuen Absatz 4 zu ergänzen. 

 

„Eine Fraktion des Stadtrates hat unter Wahrung der Gemeinhaltung das Kontrollrecht durch 

Akteneinsicht in die Vorgänge, die durch den Oberbürgermeister und dessen Stadtverwaltung im 

eigenen Wirkungskreis nach Absatz 2 veranlasst wurden. Dieses Kontrollrecht besteht unabhängig 

der vorangegangenen Absätze zur Wahrung der Handlungsfähigkeit und erfordert keinen 

vorherigen Beschluss des Stadtrates, soweit gesetzliche Bestimmungen die Einsichtnahme in den 

betreffenden Vorgang nicht ausschließen.“ 

 

 

 

 

30.04.2025, gez. xxxxx 
Datum, Unterschrift 

 

  

 

Fraktion AfD 

    

Titel der Drucksache: 

9. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung: 

Anpassung § 10 Fraktionsgebundenes Recht 

auf Akteneinsicht 
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Stadtrat 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling  Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2025 2026 2027 2028 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

Anlage 1 – 9. Satzung 

Anlage 2 – Synopse 

 

 

 

 

Sachverhalt 

 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt nimmt auf Grundlage der Thüringer Kommunalordnung 

eine Kontrollfunktion gegenüber dem Oberbürgermeister und der Stadtverwaltung wahr. Die 

bestehende Regelung in § 10 der Hauptsatzung sichert die Handlungsfähigkeit des 

Oberbürgermeisters sowie der Stadtverwaltung im eigenen Wirkungskreis. Sie erlaubt es ihnen, 

bei Vorhaben unterhalb einer Grenze von 250.000 Euro, teilweise höher, eigenständig zu agieren. 

Erst bei Überschreitung dieser Wesentlichkeitsgrenze handelt es sich um eine Angelegenheit von 

solcher Bedeutung, dass ein Stadtratsbeschluss notwendig wird. Die Kontrollrechte des Stadtrates 

sind bislang an diese finanzielle Schwelle und die daraus resultierende Beschlusspflicht 

gebunden. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass auch Entscheidungen unterhalb dieser Grenze oder 

ohne vorherige Beschlussfassung eine erhebliche öffentliche Bedeutung entfalten können – etwa 

durch mediale Aufmerksamkeit oder durch öffentlich diskutierte Ereignisse. Um dem 

Informationsanspruch und der Kontrollfunktion des Stadtrates angemessen gerecht zu werden 

und das Vertrauen der Erfurter Bürgerschaft in die kommunale Selbstverwaltung zu stärken, soll 

daher ein neuer Absatz 4 eingeführt werden. Diese Regelung ergänzt die bestehende 

Beschlussfassungspflicht und stärkt die demokratische Kontrolle über kommunale Ausgaben und 

Entscheidungen, indem sie sicherstellt, dass der Stadtrat als Kontrollorgan frühzeitig informiert 

wird – ohne dabei die Handlungsfähigkeit der Verwaltung zu beeinträchtigen oder operative 

Prozesse zu blockieren. Weiterhin wird durch die gebotene Geheimhaltung durch Akteneinsicht 

die Sicherung sensibler Daten gewährleistet. 
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